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§ 91a IO Berichtstagsatzung
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 91a.

Das Gericht hat eine Gläubigerversammlung, in der die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise (Fortführung

oder Schließung des Unternehmens, Sanierungsplan) getro8en werden soll, anzuberaumen, wenn das Unternehmen

noch nicht geschlossen wurde. Diese Tagsatzung kann mit der allgemeinen Prüfungstagsatzung verbunden werden. Sie

hat spätestens 90 Tage nach Erö8nung des Insolvenzverfahrens stattzu;nden. Sie kann auch den Zweck der ersten

Gläubigerversammlung erfüllen, die in diesem Fall entfällt. Sie ist, wenn sie gleichzeitig mit der Erö8nung des

Insolvenzverfahrens angeordnet wird, im Edikt, sonst gesondert, öffentlich bekanntzumachen.
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